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Daten für den Monat April 2025 
Steuertermine 
Fälligkeit: 

· USt, LSt = 10.4.2025 
 
Überweisungen (Zahlungsschonfrist): 

· USt, LSt = 14.4.2025 
 
Scheckzahlungen: 
Bei Scheckzahlung muss der Scheck dem 
Finanzamt spätestens drei Tage vor dem 
Fälligkeitstag vorliegen! 
 
Beiträge Sozialversicherung 
Fälligkeit Beiträge 4/2025 = 28.4.2025 
 
Verbraucherpreisindex 
(Veränderung gegenüber Vorjahr) 
1/24 6/24 9/24 1/25 
+ 2,9 % + 2,2 % + 1,6 % + 2,3 % 
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Für alle Steuerpflichtigen 
Aktualisierte Bescheinigungen für die 
steuerliche Förderung der energeti-
schen Gebäudesanierung 
 
Durch § 35c Einkommensteuergesetz ist 
eine Steuerermäßigung für energeti-
sche Maßnahmen bei zu eigenen Wohn-
zwecken genutzten Gebäuden möglich. 
Für deren Geltendmachung ist eine Be-
scheinigung nach amtlichem Muster er-
forderlich. Zum 1.1.2025 wurden die bishe-
rigen Musterbescheinigungen zu einem 
einheitlichen Muster zusammengeführt. 
Fachunternehmen und ausstellungsbe-
rechtigte Personen können daher für 
Maßnahmen, mit deren Umsetzung 2025 
begonnen wird, auf dasselbe Muster  
zurückgreifen.  
 
Beachten Sie: Zu den bei einem früheren 
Maßnahmenbeginn zu verwendenden 
Musterbescheinigungen enthält das 
Schreiben des Bundesfinanzministeriums 
vom 23.12.2024 weitere Erläuterungen. 
Die bei einem Maßnahmenbeginn in den 
Jahren 2023 oder 2024 zu verwendenden 
Musterbescheinigungen werden, so das 
Bundesfinanzministerium, weiterhin im 
Word-Format bereitgestellt. 
 
Quelle: BMF-Schreiben vom 23.12.2024, Az. IV C 1 - 
S 2296-c/20/10003 :008, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 
246423 

 

 

Keine außergewöhnlichen Belastun-
gen: Mitgliedsbeiträge für ein Fitness-
studio 
 
Aufwendungen für die Mitgliedschaft in 
einem Fitnessstudio sind grundsätzlich 
nicht als außergewöhnliche Belastun-
gen zu berücksichtigen. Dies gilt nach An-
sicht des Bundesfinanzhofs auch dann, 
wenn die Teilnahme an einem dort ange-
botenen, ärztlich verordneten Funkti-
onstraining die Mitgliedschaft in dem 
Fitnessstudio voraussetzt. 
 
Hintergrund: Außergewöhnliche Belas-
tungen wirken sich steuerlich nur aus, so-
weit die zumutbare Eigenbelastung 
überschritten wird. Deren Höhe hängt vom 
Gesamtbetrag der Einkünfte, Familien-
stand und von der Zahl der Kinder ab. 
 
Sachverhalt 
Der Steuerpflichtigen wurde ein Funkti-
onstraining in Form von Wassergymnas-
tik ärztlich verordnet. Sie entschied sich 
für das Training bei einem Reha-Verein, 
der die Kurse in einem für sie verkehrs-
günstig gelegenen Fitnessstudio abhielt. 
Voraussetzung für die Kursteilnahme 
war neben dem Kostenbeitrag für das 
Funktionstraining und der Mitgliedschaft 
im Reha-Verein auch die Mitgliedschaft 
in dem Fitnessstudio. Letztere berech-
tigte die Steuerpflichtige aber auch zur 
Nutzung des Schwimmbads und der 
Sauna sowie zur Teilnahme an weiteren 
Kursen. 
 
Die Krankenkasse erstattete nur die 
Kursgebühren für das Funktionstraining. 
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Als Krankheitskosten und damit als au-
ßergewöhnliche Belastungen berück-
sichtigte das Finanzamt nur die Mit-
gliedsbeiträge für den Reha-Verein.  
 
Einen Abzug der Mitgliedsbeiträge für 
das Fitnessstudio als außergewöhnliche 
Belastung lehnten das Finanzamt, das 
Finanzgericht Niedersachsen und letzt-
lich auch der Bundesfinanzhof ab. 

 
Mitgliedsbeiträge für ein Fitnessstudio 
zählen grundsätzlich nicht zu den als au-
ßergewöhnliche Belastungen anzuerken-
nenden zwangsläufig entstandenen 
Krankheitskosten. Denn das mit der Mit-
gliedschaft einhergehende Leistungsange-
bot wird auch von gesunden Menschen 
beansprucht, z. B. um die Gesundheit zu 
erhalten und die Freizeit sinnvoll zu gestal-
ten.  
 
Die Mitgliedsbeiträge sind der Steuerpflich-
tigen auch nicht deshalb zwangsläufig 
erwachsen, weil sie dem Fitnessstudio 
als Mitglied beitreten musste, um an dem 
ärztlich verordneten Funktionstraining teil-
nehmen zu können.  
 
Die Entscheidung, das Funktionstraining in 
dem Fitnessstudio zu absolvieren, ist in 
erster Linie Folge eines frei gewählten 
Konsumverhaltens, das nach Ansicht des 
Bundesfinanzhofs eine steuererhebliche 
Zwangsläufigkeit nicht begründen kann.  
 
Zudem steht dem Abzug der Mitgliedsbei-
träge entgegen, dass die Steuerpflichtige 
hierdurch die Möglichkeit erhielt, auch 
weitere Leistungsangebote (jenseits des 
medizinisch indizierten Funktionstrainings) 

zu nutzen. Dies gilt auch dann, wenn die 
Steuerpflichtige (wie von ihr vorgetragen) 
hiervon keinen Gebrauch gemacht hat. 
 
Quelle: BFH-Urteil vom 21.11.2024, Az. VI R 1/23, un-
ter www.iww.de, Abruf-Nr. 246107; BFH, PM Nr. 5/25 
vom 30.1.2025 

 

Schenkungsteuer: Kein pauschaler 
Holding-Abschlag bei Bewertung  
von Kapitalgesellschaftsanteilen 
 
Bei der Bewertung eines nicht börsenno-
tierten Anteils an einer Kapitalgesell-
schaft für Zwecke der Schenkungsteuer 
kann kein pauschaler Holdingabschlag 
abgezogen werden. Dies hat jüngst der 
Bundesfinanzhof entschieden und damit 
der anderslautenden Sichtweise des Fi-
nanzgerichts Düsseldorf widersprochen.  
 
Sachverhalt 
Der Vater schenkte seinen Kindern An-
teile an einer Familienholding-Gesell-
schaft. Den Wert der Anteile für Zwecke 
der Schenkungsteuer ermittelte die Ge-
sellschaft dadurch, dass sie als Grund-
lage über 60 Verkäufe anderer Ge-
schäftsanteile aus einem Zeitraum von 
12 Monaten vor der Schenkung heran-
zog.  
 
Die Verkäufe hatten überwiegend zwi-
schen (entfernter verwandten) Familien-
angehörigen stattgefunden. Die Kauf-
preise richteten sich nach dem durch die 
Steuerabteilung der Gesellschaft ermit-
telten Substanzwert („Net Asset Value“) 
des Unternehmens. Davon wurde ein 
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pauschaler Abschlag von 20 % vorge-
nommen.  
 
Das Finanzamt erkannte zwar die Wer-
termittlung nach dem Substanzwertver-
fahren an, ließ aber den Holding-Ab-
schlag nicht zum Abzug zu. Das Finanz-
gericht Düsseldorf sah das im Klagever-
fahren anders. 
 
In der Revision gab der Bundesfinanzhof 
dem Finanzamt Recht und beließ es bei 
der Bewertung mit dem Substanzwert 
ohne Holdingabschlag. 

 
Beachten Sie: Nach § 11 Abs. 2 S. 1 des 
Bewertungsgesetzes (BewG) sind Anteile 
an Kapitalgesellschaften, die am Stich-
tag nicht an einer deutschen Börse zum 
Handel im regulierten Markt zugelassen 
sind, mit dem gemeinen Wert anzuset-
zen.  
 
Entgegen der Auffassung des Finanzge-
richts Düsseldorf konnte der Wert der ge-
schenkten Anteile nicht aus Verkäufen 
unter fremden Dritten abgeleitet werden. 
Denn die Preisbildung hatte nicht im ge-
wöhnlichen Geschäftsverkehr stattge-
funden (Stichwort „freier Markt“). 
 
Danach war der durch die Steuerabteilung 
der Gesellschaft ermittelte Substanzwert 
anzusetzen. Zudem konnte entgegen der 
Auffassung des Finanzgerichts der Hol-
ding-Abschlag nicht angesetzt werden. 
Dieser wurde im Streitfall rein empirisch 
und deshalb zu pauschal durch die Gesell-
schaft ermittelt.  
 
Nach der ständigen Rechtsprechung des 
Bundesfinanzhofs müssen zur Ermittlung 

des gemeinen Werts vorgenommene Ab-
schläge objektiv und konkret auf das je-
weilige Bewertungsobjekt angesetzt 
werden. Im Streitfall verhielt es sich aber 
anders: Hier bezog sich der Abschlag nicht 
auf die jeweils verkauften Anteile, sondern 
blieb pauschal in Höhe von 20 % über ei-
nen langen Zeitraum unverändert.  
 
Zudem sollte der Abschlag nach Darstel-
lung der Gesellschaft hauptsächlich die 
Tatsache abbilden, dass Holding-Anteile 
aufgrund ihrer internen Beschränkungen 
schwerer zu verkaufen seien als andere 
Gesellschaftsanteile. Dabei handelt es sich 
aber um „persönliche Verhältnisse“, die 
bei der Bewertung für Zwecke der Schen-
kungsteuer nicht berücksichtigt werden 
dürfen. 
 
Quelle: BFH-Urteil vom 25.9.2024, Az. II R 49/22, un-
ter www.iww.de, Abruf-Nr. 246422; BFH, PM Nr. 6/25 
vom 6.2.2025 
 

Für Kapitalanleger 
Investmentfonds: Basiszins zur Be-
rechnung der Vorabpauschale  
für 2025 veröffentlicht 
 
Das Bundesfinanzministerium hat den Ba-
siszins zum 2.1.2025 bekannt gegeben, 
der für die Berechnung der Vorabpau-
schale für 2025 erforderlich ist.  
 
Hintergrund 
 
Wer in Investmentfonds (beispielsweise 
ETFs = Exchange-Traded Funds) inves-
tiert, sollte zu Beginn eines Jahres für ge-
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nügend Liquidität auf dem Verrech-
nungskonto sorgen. Denn an diesem Tag 
wird die Vorabpauschale fällig.  
 
Die Vorabpauschale ist nach § 18 Abs. 1 
des Investmentsteuergesetzes (InvStG) 
der Betrag, um den die Ausschüttungen ei-
nes Investmentfonds innerhalb eines Ka-
lenderjahres den Basisertrag für dieses 
Kalenderjahr unterschreiten. Die Vorab-
pauschale gilt beim Kapitalanleger am ers-
ten Werktag des folgenden Kalenderjah-
res als zugeflossen (§ 18 Abs. 3 InvStG). 
 
Der Basiszins ist aus der langfristig erziel-
baren Rendite öffentlicher Anleihen abzu-
leiten. Dabei ist auf den Zinssatz abzustel-
len, den die Deutsche Bundesbank anhand 
der Zinsstrukturdaten jeweils auf den ers-
ten Börsentag des Jahres errechnet.  
 
Das Bundesfinanzministerium muss den 
maßgebenden Zinssatz im Bundessteu-
erblatt veröffentlichen:  
 

· Der Basiszins zur Berechnung 
der Vorabpauschale für 2024 be-
trägt 2,29 % und gilt damit für die 
am ersten Werktag des Jahres 
2025 für das Jahr 2024 zu ermit-
telnde Vorabpauschale.  
 

· 2,53 % gelten für die Berechnung 
der Vorabpauschale für 2025. 
Diese gilt beim Anleger am 2.1.2026 
als zugeflossen. 

 
Beachten Sie: Ob es infolge der Vorab-
pauschale tatsächlich zu einer Steuerbe-

lastung kommt, hängt von mehreren Fakto-
ren ab, z. B. ist ein erteilter Freistellungs-
auftrag zu berücksichtigen. 
 
Quelle: BMF-Schreiben vom 10.1.2025, Az. IV C 1 - S 
1980/00230/009/002, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 
245903 
 

Für Unternehmer 
Antrag auf Europäische-Kleinunter-
nehmerregelung 
 
Seit 2025 kann die Kleinunternehmerre-
gelung auch erstmalig im EU-Ausland in 
Anspruch genommen werden. Die Voraus-
setzungen hierfür regelt § 19a UStG „Be-
sonderes Meldeverfahren für die Anwen-
dung der Steuerbefreiung in einem ande-
ren Mitgliedstaat.“ Weitere Informationen 
finden interessierte Unternehmer auch im 
Onlineportal des für dieses Verfahren 
zuständigen Bundeszentralamts für 
Steuern (BZSt).  
 
Hintergrund 
 
Von inländischen Kleinunternehmern be-
wirkte Umsätze sind von der Umsatzsteuer 
befreit. Im Zuge des Jahressteuergesetzes 
2024 erfolgten viele Anpassungen am 
bisherigen System. Zudem kann die Klein-
unternehmerregelung nun auch erstmals 
im EU-Ausland beansprucht werden (so-
genannte Europäische-Kleinunternehmer-
regelung, kurz EU-KU-Regelung). 
 
In Deutschland ansässige Unternehmer, 
die an der EU-KU-Regelung teilnehmen 
möchten, müssen ihre Teilnahme beim 
BZSt elektronisch beantragen. In diesem 
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Antrag kann der Unternehmer sich für die 
Regelung registrieren und auswählen, in 
welchen EU-Mitgliedstaaten er die Rege-
lung in Anspruch nehmen möchte. 
 
Merke: Für die Antragstellung in 
Deutschland steht ausschließlich das 
Onlineportal des BZSt zur Verfügung. 

 
Die Teilnahme an der Regelung ist ab 
dem Tag möglich, an dem der Unterneh-
mer für die EU-KU-Regelung durch das 
BZSt zugelassen und damit zum Verfah-
ren registriert wird. 
 
Beachten Sie: Für die EU-KU-Regelung 
registrierte Unternehmer können nur im 
Onlineportal des BZSt Anpassungen zu 
ihrer Registrierung und Teilnahme an 
der EU-KU-Regelung vornehmen, z. B. 
ihre Registrierungsdaten ändern, ihre Um-
satzmeldungen übermitteln und sich vom 
Verfahren abmelden. 
 
Quelle: BZSt, Informationen unter ww.iww.de/s12350 

 

Umsatzsteuerbefreiung von Bildungs-
leistungen:  
Gültigkeit von Bescheinigungen 
 
Durch das Jahressteuergesetz 2024 wurde 
die Steuerbefreiung für Bildungsleis-
tungen in § 4 Nr. 21 des Umsatzsteuerge-
setzes (UStG) zum 1.1.2025 an die uni-
onsrechtlichen Vorgaben angepasst. 
Mit dieser Änderung bleiben die bislang 
umsatzsteuerfreien Leistungen unver-
ändert steuerfrei. Zur Gültigkeit von Be-
scheinigungen nach altem Recht hat sich 

das Bayerische Landesamt für Steuern ge-
äußert.  
 
Die Steuerbefreiung von durch Einrichtun-
gen erbrachte Leistungen sieht weiterhin 
eine Bescheinigung der zuständigen 
Landesbehörde vor.  
 
Nach altem Recht war Inhalt der Beschei-
nigung die ordnungsgemäße Vorbereitung 
auf einen Beruf oder auf eine vor einer ju-
ristischen Person des öffentlichen Rechts 
abzulegende Prüfung.  
 
Nach aktuellem Recht soll Inhalt der Be-
scheinigung die Erbringung von Schulun-
terricht, Hochschulunterricht, Ausbildung, 
Fortbildung oder berufliche Umschulung 
sein. 
 
Die vor dem Inkrafttreten des Jahress-
teuergesetzes 2024 ausgestellten Be-
scheinigungen nach § 4 Nr. 21 Buchst. a 
Doppelbuchst. bb UStG erfüllen auch 
nach dem 31.12.2024 die Voraussetzun-
gen der ab 1.1.2025 gültigen Befreiungs-
vorschrift des UStG und sind bis zum Ab-
lauf eines etwaigen Gültigkeitszeit-
raums oder eines etwaigen Widerrufs 
weiter gültig. Die Beantragung einer 
neuen Bescheinigung zum 1.1.2025 
durch Bildungseinrichtungen ist grund-
sätzlich nicht erforderlich. 
 
Quelle: BayLfSt vom 17.1.2025, Az. S 7179.1.1-21/4 
St 33 
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Für Arbeitgeber 
Arbeitgeberleistungen: Bewertung 
von unentgeltlichen und verbilligten 
Flügen 
 
Gewähren Luftfahrtunternehmen ihren 
Arbeitnehmern unentgeltlich oder ver-
billigt Flüge, ist der geldwerte Vorteil da-
raus zu versteuern. Für die Bewertung 
gelten besondere Regeln. Ein aktueller 
koordinierter Ländererlass regelt die Be-
wertung für 2025.  
 
Der Wert der Flüge kann grundsätzlich 
nach § 8 Abs. 2 oder Abs. 3 (Rabattfreibe-
trag i. H. von 1.080 EUR im Kalenderjahr) 
des Einkommensteuergesetzes ermittelt 
werden. 
 
Beachten Sie: In den Fällen der Bewer-
tung nach § 8 Abs. 2 EStG können die 
Flüge mit Durchschnittswerten ange-
setzt werden. Dabei kommt es u. a. auf die 
Flugkilometer an und darauf, ob Be-
schränkungen im Reservierungsstatus 
bestehen.  
 
Quelle: Gleich lautende Erlasse der obersten Finanz-
behörden der Länder vom 16.12.2024, unter 
www.iww.de, Abruf-Nr. 245713 

 

Kein Arbeitslohn: Schenkung von Ge-
sellschaftsanteilen zur Sicherung  
der Unternehmensnachfolge 
 
Das Verschenken von Geschäftsantei-
len an leitende Mitarbeiter zur Siche-
rung der Unternehmensnachfolge führt 

nicht ohne Weiteres zu steuerpflichti-
gem Arbeitslohn bei den Einkünften aus 
nichtselbstständiger Arbeit. So lautet eine 
Entscheidung des Bundesfinanzhofs.  
 
Beachten Sie: Wird eine Mitarbeiterbetei-
ligung nicht zum Marktpreis übertragen, 
liegt der geldwerte Vorteil in der gegen-
über dem marktüblichen Preis bestehen-
den verbilligten Übertragung. Arbeits-
lohn setzt aber weiter voraus, dass der Vor-
teil dem Arbeitnehmer „für“ seine Ar-
beitsleistung gewährt wird. 
 
Sachverhalt 
Arbeitnehmerin (A) war seit vielen Jah-
ren in der Führungsebene eines kleine-
ren Unternehmens tätig. Da der Sohn der 
Gründungsgesellschafter als Nachfolger 
ausschied, beschlossen sie, die Leitung 
des Unternehmens zur Sicherung der 
Unternehmensfortführung in die Hände 
der A und der weiteren Mitglieder der 
Führungsebene zu legen. Hierzu über-
trugen sie jeweils 5,08 % der Anteile 
schenkweise an A sowie vier weitere 
Personen. 
 
Das Finanzamt sah den in der Übertra-
gung liegenden geldwerten Vorteil als 
Arbeitslohn an und unterwarf diesen der 
Besteuerung. Demgegenüber entschied 
das Finanzgericht Sachsen-Anhalt, dass 
sich der Vorteil aus der Übertragung der 
Gesellschaftsanteile nicht als Ertrag der 
nichtselbstständigen Arbeit der A dar-
stellt. Dies hat der Bundesfinanzhof nun 
bestätigt. 

 
Auch wenn die Anteilsübertragung mit 
dem Arbeitsverhältnis der A zusammen-
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hängt, ist sie durch dieses nicht (maßgeb-
lich) veranlasst. Denn entscheidendes 
Motiv für die Übertragung war für alle Be-
teiligten erkennbar die Regelung der Un-
ternehmensnachfolge.  
 
Beachten Sie: Der in der schenkweisen 
Übertragung aus gesellschaftsrechtlichen 
Gründen liegende Vorteil stellt in dieser Si-
tuation keine Entlohnung der leitenden 
Mitarbeiter für in der Vergangenheit er-
brachte oder in Zukunft zu erbringende 
Dienste dar.  
 
Als maßgebliche Indizien gegen Arbeits-
lohn sah der Bundesfinanzhof auch fol-
gende Aspekte an:  
 

· Die Anteilsübertragung war im 
Streitfall nicht an den Fortbestand 
der Arbeitsverhältnisse geknüpft. 

 
· Der vom Finanzamt angenommene 

Vorteil fiel im Vergleich zu den 
Bruttoarbeitslöhnen der Be-
schenkten deutlich aus dem Rah-
men. 

 
Quelle: BFH-Urteil vom 20.11.2024, Az. VI R 21/22, 
unter www.iww.de, Abruf-Nr. 245926; BFH, PM Nr. 
4/25 vom 16.1.2025 

 

Kurzarbeitergeld: Maximale Bezugs-
dauer bis Ende 2025 auf 24 Monate er-
höht 
 
Die maximale Bezugsdauer für Kurzar-
beitergeld wurde auf 24 Monate verdop-
pelt. Die Maßnahme ist am 1.1.2025 in 

Kraft getreten und bis Ende 2025 befris-
tet. Anschließend gilt wieder die reguläre 
Bezugsdauer von maximal zwölf Monaten. 
Ein Anspruch der über zwölf Monate hin-
ausgehen würde, verfällt mit dem 
31.12.2025. 
 
Quelle:  Dritte Kurzarbeitergeldbezugsdauerverord-
nung, BGBl I 2024, Nr. 432; Die Bundesregierung, Mit-
teilung vom 6.1.2025: „Kurzarbeitergeld: Maximale Be-
zugsdauer verdoppelt“ 

 

Wegfall der Inflationsausgleichsprä-
mie steht Lohnerhöhung nicht im 
Wege 
 
„Sofern im Vorjahr die Inflationsaus-
gleichsprämie (IAP) gemäß § 3 Nr. 11c 
des Einkommensteuergesetzes (in welcher 
Form auch immer) vom Arbeitgeber ge-
zahlt wurde, sind anschließende Lohner-
höhungen unschädlich, sofern diese auf 
einer gesonderten Vereinbarung beru-
hen. Erst recht kann nichts anderes gelten, 
wenn die anschließende Gehaltserhö-
hung auf einer neuen Entscheidung des 
Arbeitgebers beruht. Von daher ist es un-
erheblich, ob Lohnerhöhungen noch im 
Zeitraum der IAP oder unmittelbar da-
nach vereinbart werden.“ Das hat das 
Bundesfinanzministerium dem Deut-
schen Steuerberaterverband auf Nach-
frage mit Schreiben vom 23.12.2024 mitge-
teilt. 
 
Hintergrund 
 
Bis Ende 2024 konnten Arbeitgeber ihren 
Beschäftigten zusätzlich zum ohnehin 
geschuldeten Arbeitslohn bis zu 3.000 
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EUR steuer- und sozialabgabenfrei aus-
zahlen, um die Auswirkungen der Inflation 
abzumildern. Dieser Baustein ist nun weg-
gefallen.  
 
Es stand, so der Deutsche Steuerberater-
verband, die Befürchtung im Raum, dass 
Leistungen der IAP aufgrund von Lohner-
höhungen im Jahr 2025 rückwirkend der 
Lohnsteuer und Sozialversicherung un-
terworfen werden könnten. Um diese Be-
denken auszuräumen, hat der Deutsche 
Steuerberaterverband vor dem Jahres-
wechsel 2025 beim Bundesfinanzministe-
rium nachgehakt. 
 
Quelle: Deutscher Steuerberaterverband: „Wegfall 
der Inflationsausgleichsprämie steht Lohnerhöhung 
nicht im Wege“; Antwortschreiben des BMF vom 
23.12.2024 
  
 
Haftungsausschluss 
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach bestem 
Wissen und Kenntnisstand erstellt worden. Die 
Komplexität und der ständige Wandel der 
Rechtsmaterie machen es notwendig, Haftung 
und Gewähr auszuschließen. Das Rundschrei-
ben ersetzt nicht die individuelle persönliche Be-
ratung. 
 
Wir beraten Sie gerne weiter! 
 
DIESER BEITRAG ENTHÄLT ALLGE-
MEINE HINWEISE UND IST NICHT 
DAZU BESTIMMT, KONKRETE LÖ-
SUNGEN FÜR UNSERE MANDANTEN 
ODER INTERESSENTEN ZU BIETEN.                                                           
BITTE KONTAKTIEREN SIE UNSERE 
NACHFOLGENDEN ANSPRECH-
PARTNER, UM EINE FÜR IHR UN-
TERNEHMEN ZUGESCHNITTENE 
LÖSUNG ZU ERFAHREN.  
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